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Ueber normale Adhäsion und Adhäsions-Vermehrung

bei Locomotiven.

Das Feuilleton im Morgenblatt der „Neuen Zürcher-
Zeitung" vom 11. September (No. 400) bringt das gerichtliche
Urtheil über den Prozess Egg (Fahrlässigkeit eines
Locomotivführers auf der Uetlibergbahn), in dem aus einem hierauf
bezüglichen Gutachten des technischen Inspectorates über die
Schweiz. Eisenbahnen folgender Passus wörtlich angeführt wird:

B Dass der Gebrauch von Sand weder das einzige noch das
beste Mittel sei, um die Adhäsion der Räder an den Schienen
zu vermehren, dass dieser Zweck vielmehr noch besser mittelst
der Schienenreiniger erreicht werden könne, welche duroh
Ausströmen von Dampf- oder Wasserstrahlen die Schienen reinigen
und eine glatte, die Adhäsion vermehrende Oberfläche herstellen."

Abgesehen von jeder Untersuel|gpg darüber, ob der Zug
durch Fahrlässigkeit einer den Gefällsverhältnissen nicht
entsprechenden Geschwindigkeit überlassen wurde und ob nachher
vielleicht Kopflosigkeit den Unfall provozirte, veranlasst uns
jener citirte Passus, dessen Richtigkeit wir bestreiten müssen,
zu einer kurzen Erörterung.

Der Reibungscoeffj»ient. welcher abhängig ist von
dem Druck resp. der Kraft, vermöge welcher sämmtliche
Triebräder gegen die Schienen gedrückt werden, der Grösse
der Auflagerflächen und hauptsächlich auch von der Beschaffenheit

der Contactflächen, kann durch künstliche Mittel mehr oder
weniger vergrössert werden, und zwar ist, wie jeder practische
Betriebstechniker weiss, das beste Mittel, um die gleitende
Reibung (Adhäsionsvermögen) der Locomotive zu vergrössern,
ein guter lehmfreier Quarzsand, welcher vor die Triebräder

auf die Schienen gestreut wird.
Das normale Adhäsionsvermögen der Locomotive, oder aber

eine Vermehrung desselben wird *jM>thwend|g|Sj
Entweder um 1) einen Zug auf einer Steigung unter

ungünstigen Umständen zu remorquiren.
Oder um 2) einen Zug auf einem starken Gefälle in den

Grenzen der vorgeschriebenen Geschwindigkeit zu halten.
Bei feuchten und schlüpfrigen Schienen kommt es häufig

vor, dass sich die Räder drehen, ohne dass der Zug in Gang
kommt, oder dass er, wenn er in Bewegung ist, nur durch das
Beharrungsvermögen mit verminderter Geschwindigkeit und ohne
Mitwirkung der Räder fortgeschoben wird; hier sagt man, n die
Maschine schleudert."

In solchen Fällen ist die Reibung zwischen Radreifen und
Schienen zu klein. Da -nun durch dieses Schleudern starke
Beschädigungen an der MascMne vorkommen können, wie Brüche
von Kurbelzapfen etc.; ferner bei grössern Zügen durch die
verminderte Geschwindigkeit des Zuges Zeitverluste, resp.
Verspätungen entstehen, sorgen Bahnen mit längern Steigungen
über 10 °/oo erfahrungsgemäss für guten Sand, wodurch es dem
Führer ermöglicht wird, durch Streuen dieses Sandes das
Schleudern zu beseitigen,. oder wenigstens zu massigen; jedoch
hängt es von der Geschicklichkeit desselben ab, in der
Verwendung dieses Mittels möglichst Maass zu halten, um einerseits
den Sandvorrath nicht zu schnell zu erschöpfen und um anderseits
auch bei grössern Zügen und auf grössern Steigungen einem
sehr fühlbaren, durch den auf den ScMenen liegenden,
zermalmten Sand vermehrten, überflüssigen Reibungs- und
Rollungswiderstand des Wagenzuges auszuweichen. In diesen
Fällen ist unter Umständen das Wasser oder Dampfspritzen zum
Schienen reinigen genügend, um das normale Adhäsionsvermögen
der Locomotive herzustellen.

Allerdings bringen die bisanhin bekannten technischen
Lehrbücher keine Verhaltungsmassregeln, wie man Maschinen,
resp. Züge, welche eine abnormale Geschwindigkeit erreicht
haben, aufhalten könne, sondern beschränken sich darauf, solche
aufzustellen für die Ueberwindung von Steigungen. Hier sind
allerdings trockene, reine, oder aber, ausgiebig abgewaschene,
nasse Schienen das Wünschbarste, da der aufgestreute Sand
die Widerstände des nachfolgenden Zuges vermehrt.

Das Wasserspritzen auf die Schienen zeigt sioh als vortheilhaft,

um die Abnutzung der Bandagen zu vermindern, das
Dampfspritzen im Winter, um den Eisüberzug wegzubringen;
beide können das normale Adhäsionsvermögen herstellen, aber
in Fällen wie der vorliegen de ist die Wirkung dieser Mittel höchst
bescheidener Natur.

Ein Beweis, wie wirksam guter Sand in solchen Fällen
helfen könnte, zeigen uns die vor oa. 3—4 Monaten vorgenommenen

Versuche der Maschinen^Inspection der Nordostbahn mit
dem System Bürgin über Vermehrung der Adhäsion
vermittelst Electro-Magnetismus; bei diesen Versnoben würde mit
dynamometrischen Messungen nachgewiesen, dass der von der

Nordostbahn verwendete Maschinensand eine Adhäsionsvermehrung

bis 100 °/o verursachte. E. P.

Ueber gefahrlose Kuppelung von Eisenbahnwagen.
(Eingesandt.)

Die „Eisenbahn" brachte in Nr. 20 vom 21. Mai d. J. einen
Auszug aus dem Circular des Vereines deutscher Eisenbahnverwaltungen

vom 22. April d. J., worin ein nochmaliger Concurs
ausgeschrieben wurde

B für die Erfindung einer Einrichtung, mittelst deren die
n Kuppelung der Eisenbahnwagen vorgenommen werden kann,
„ ohne dass ein Zwischentreten des die Kuppelung Ausführenden
„ zwischen die Wagen erforderlich wird. "

Es werden Meran noch folgende hauptsächliche Bedingungen
geknüpft:

I. Vereinbarkeit mit dem bestehenden Kuppelungssystem.
II. Leichte und ungefährlich': Handhabung an jeder Seite

und in jeder Stellung des Wagens bei Tag und bei Nacht.
III. Einfachheit und Haltbarkeit der Construetion.
IV. Billigkeit der Herstellungs- und Unterhaltungskosten.

Auf die erste Ausschreibung hin wurden 41 Constructionen
vorgelegt, welche jedoch sämmtlich obigen Bedingungen nicht
vollständig entsprachen, und liegt desshalb die Vermuthung
nahe, dass grösstentheils eine Aenderung des bestehenden
System's unter den genannten Bedingungen versucht wurde.

Zweck dieser Zeilen ist nun, in Kürze darzulegen, dass an
dem zur Zeit bestehenden Kuppelungsysteme kaum Wesentliches
mehr geändert werden kann, und dass die Lösung des Problems
einzig in der richtigen Beantwortung der Frage zu suchen ist:

Auf welche Art und Weise können mit dem
jetzigen System Eisenbahnwagen gefahrlos
gekuppelt werden?

Zur Begründung des Gesagten mögen folgende Thatsachen
dienen :

ä) Das zur Zeit bestehende Kuppelungssysten ist einfach,
solid und zweckentsprechend. Dasselbe durch ein neues,
für den Arbeiter gefahrloseres System zu ersetzen, ist
nicht ausführbar, weil alsdann die enorme Zahl der bereits
gebauten Wagen nicht mehr an solche mit neuem System
gekuppelt werden könnten.

6) Jede andere, wenn auch noch so einfache Aenderung des
jetzigen Systems, z. B. Versetzung der Nothketten nach
Aussen und Anbringung von 2 Paar Kuppelangen innerhalb

zunächst den Puffern und zwar derart, dass die
Nothketten und Kuppelungen von Aussen eingehackt werden
könnten, ist aus gleichem Grunde nicht durchführbar,

c) Schliesslich könnte nur eine ergänzende Construetion in
Frage kommen, welche das bisherige System vollständig
belässt, in der Weise gedacht, dass, wo ein abgeänderter
und ein alter Wagen zusammen kommen, das an beiden
Wagen vorhandene alte Kuppelungssystem benutzt werden
kann. Kommen dagegen zwei abgeänderte Wagen
zusammen, so würde selbstverständlich nur das neue System
benützt.

Diese zweite vom bisherigen absolut unabhängig funetio-
nirende Construetion könnte in Rücksicht auf die grosse
Verschiedenheit der Bauart bereits dem Verkehr übergebenef
Wagen einzig nur an den Stirnbalken, an welchen die Puffer
stehen, angebracht werden.

Mag nun eine solche Construetion in irgend welcher Weise
erdacht werden, so wird dieselbe immer einen gewissen Raum
einnehmen, hiedurch wird aber die Kuppelung, wo dieselbe in
bisheriger Weise zu geschehen hat, viel gefährlicher als bisher,
weil dem Dazwischentreten nun vollends kein ausreichender
Platz mehr bleibt; bezw. je mehr Raum eine ergänzende zweite
Construetion in Anspruch nimmt, desto grösser ist die Gefahr.

Es ist jedooh Hauptzweck, die Kuppelung so gefahrlos als
möglich zu machen, und muss daher auch diese Combination
dahinfallen.

Wie soll nun aber mit dem bisherigen
System gefahrlos gekuppelt werden können?

Unvorgreiflioh einer bessern Lösung der Frage durch hiezu
berufene Techniker, könnte diess etwa in folgender Weise
geschehen.

Es werden ein, bezw. zwei tragbare und leicht zu
handhabende Hebel construirt, welche ermöglichen, die Kuppelung
von der Seite des Wagens ohne Gefahr aus- und einzuhacken.

Die Manipulation des Kuppeins in rollendem oder ruhendem
Zustand der Wagen wird sich nach der Construotion der Hebel
richten und ergibt sioh von selbst, so dass wir keine weitere
Beschreibung geben.
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Die Nothketten werden beim Rangirdienst gewöhnlich nicht
gebraucht und können bei ankommenden oder abgehenden
Zügen während deren Stillstand leicht von Hand und von der
Seite her ein- oder ausgehackt werden.

Beiläufig bemerkt, könnten die Nothketten zur grössern
Sicherung dieser letztern Operation, bei neu zu erbauenden
Wagen innerhalb unmittelbar neben den Puffern
angebracht werden, unbeschadet dem Zusammenpassen mit altern
Wagen.

Möge nun dieser Beitrag zur Lösung der vorliegenden
Frage recht viele Männer vom Fach veranlassen, dieselbe bis
zur endgültigen Beantwortung nicht aus dem Auge zu lassen,
und ihre humanen Bestrebungen auch in dieser dringenden Sache
zu bethätigen. C. B. S.

Versammlung des Vereines schweizerischer Geometer

am 7. und 8. November in Zürich.
Der Verein Schweiz. Geometer trat am 7. und 8. November

in Zürich zu seiner 3. Hauptversammlung zusammen. Man
kann sich füglich darüber aufhalten, dass bei der grossen
Anzahl wissenschaftlicher, technischer, und weiss Gott noch welcher
Vereine in unserm lieben Schweizerland der Schweiz. Geometer-
verein erst seinen 3. Geburtstag gefeiert hat. Die Sache ist
aber ganz einfach und zwar ähnlich wie bei dem altern Bruder,
dem Schweiz. Ingenieur- und Architecten-Verein vor sich
gegangen — ein früher bestandener Geometerverein hat sich aus
Mangelan Theilnahme und Initiative schlafen
gelegt und wurde erst vor einigen Jahren durch die Herren
Prof. Rebstein in Frauenfeld und den nun verewigten
Stadtingenieur- E r b in Winterthur den Lebenden zurückgegeben.

Wie der Verein sioh jetzt ansieht, ist er ein derber, draller
Junge, dem es an Lebensfähigkeit und guten geistigen Anlagen
nicht fehlt. Wünschen wir im desshalb das Gedeihen und die
Entwicklung, welche.die ersten Jahre »eines Bestehens voraussetzen

lassen. Wie schön, wenn man das vom Schweizerischen
Ingenieur- und Architectenverein auch sagen könnte 1

Die Verhandlungen wurden eröffnet durch den Jahrespräsidenten
Prof. Rebstein in Frauenfeld, welcher der bisherigen

Leistungen des Vereines mit einer kräftigen Ansprache und
Aufmunterung, das vorgesetzte Ziel nicht aus den Augen zu
verlieren, und des Hinscheides unseres Vicepräsidenten, Herrn
Erb, gedachte.

Der Vorstand des deutschen Geometervereins,
welcher zu der Versammlung geladen war, sandte nebst
Verdankung derselben einen warmen Gruss. Ausserschweizerische
Gäste waren nicht vertreten.

Die bisherigen Mitglieder des Vorstandes, Prof.'Rebstein
und Obergeometer G i s i wurden auf eine neue Amtsdauer
bestätigt und als Actuar neu gewählt Herr Stadtgeometer Morel
in Winterthur.

Herr Giezendanner aus Zürich begann die Reihe der
Vorträge mit der Darlegung des jetzigen Standes und der
Nachführung des Catasters. Er gelangt zu folgenden Schlüssen :

1. Die Nachführungen erstrecken sich auf sämmtliche
Grenzänderungen und wesentliche Aenderungen im Innern der Grundstücke,

namentlich Neubauten und Demolirungen.
2. Iede Grenzänderung soll vermarkt werden.
3. Die Nachführungen sollen in jedem auf einem Hypothekaramt

deponirten Catasterapparat eingetragen werden.
4. Die Nachführung von Grenzänderungen soll sich in der

Regel nach den Bedürfnissen des Verkehrs richten.
5. Die neue Nummerirung von Umgestaltungen soll in der

Regel nur bei solchen von Grenzen vorgenommen werden,
dagegen bei denjenigen im Innern nicht

6. Bei allen Aenderungen, welche notarialische Fertigung
erfordern, sollen Planchen über dieselben mit genauer Angabe
der Masse angefertigt, von den Coutrahenten unterschrieben
und den Kauf-, Tausch- u s. w Acten beigelegt werden. Erst
nach der Fertigung sollen nach dieser Grundlage die
Nachführungen in den Catasterplänen und Grundbüchern gemacht
werden.

7. Bei neuen Vermessungen soll auf eine angemessene
Anzahl von Fixpuukten zum Anschluss und Erleichterung von
Nachführungsarbeiten Bedacht genommen, ferner zu gleichen Zwecken
sehr grosse Complexe entsprechend abgetheilt werden.

8. Zur Vereinfachung der Nachführungsarbeiten soll dem
öffentlichen Grunde (Strassen, Gewässer etc.) keine Cataster-
nummer gegeben werden.

Eine Discussion und Abstimmung über dieselben fand nicht
statt. Es hätte dieselbe zur Zeit auch keinen Nutzen bringen

können. Bei der verschiedenen Organisation des Catasters in
den einzelnen Schweiz. Cantonen, oder besser gesagt, bei der
fehlenden Organisation, bei dem Mangel einer
auch noch so bescheidenen Grundlage derselben in der Mehrzahl

der Cantone kann der Geometerverein noch nicht daran
denken, aufidie Art der Fortführung derselben einwirken zn
wollen; bezügliche Vorschläge müssen, um nicht mit bestehenden i

Verordnungen verschiedenster Art in Conflict zu gerathen, nur
die allgemeinsten Umrisse angeben.

Wohl aber mag die Aufgabe des Vereines mit darin
bestehen, die weitesten Kreise auf die Wichtigkeit des Catasters
aufmerksam zu machen und Mittel und Wege zu berathen, wie
die obersten Behörden unseres Landes für das Interesse an
dieser so hochwichtigen Angelegenheit gewonnen werden können.
Es wäre möglich, dass die hohe Bundesversammlung, welche in
langen anstrengenden Debatten den Entwurf eines Gesetzes über
Jagd und Fischerei berathen, sich in ebenso warmer Weise des
vernachlässigten Catasters annehmen wird, dessen wirthschaft--
licher Werth jedenfalls über dem der erwähnten Materie steht!

Ein Solches Interesse der obersten Behörde wach zu rufen,
wäre eine äusserst dankbare Aufgabe für den Geometerverein.
Zu dem Zwecke ist es aber vor Allem aus nothwendige dass
sich der Geometerverein über die Lage des Catasters in allen
Cantonen der Schweiz informirt; es ist eine statistische
Zusammenstellung nöthig, ob und auf welche Weise
der Cataster betrieben wird, und in welchem Stadium sich
derselbe in den verschiedenen Gegenden der Schweiz befindet.

Einer Schablone wird sich bei den in Anwendung gekommenen

Systemen, welche z. B. in der deutschen und französischen
Schweiz von Grund aus verschieden sind, der Cataster nicht
fügen wollen und bei dem Stande der Arbeiten nicht mehr fügen
können.

Sonntag Abends belebtes Bankett, an welchem die hohe
Regierung von Zürich durch Herrn Regierungsrath S i e b e r
vertreten war.

Montag Morgens begannen die Verhandlungen mit einem
Vortrage des Herrn Catasterdirector 0 t z über die Entwicklung
des Catasters im Canton Neuenburg. Diesem folgte Obergeometer
Gisi von Basel mit Vorweisung und Erklärung der bei dem
Baue des Wasserfallentunnels in Anwendung kommenden
Markscheideinstrumente. Herr Gisi machte fernere Mittheilung über
die relative Genauigkeit trigonometrischer und nivellitisch
bestimmter Höben, und über die Genauigkeit von trigonometrischer
Linien in einem Detailnetz, das zur Bestimmung der Brücken-
und Pfeileraxen bei dem Bau der Brücke in Ölten gemessen
und berechnet wurde. ¦

Die interessanten Details dieses Vortrages, die Schlüsse über
die zu erreichende Genauigkeit werden s. Z. veröffentlicht und
werden dann zu umfassenderer und präciserer Darstellung
gelangen, als es mir jetzt möglich wäre.

Der Erfolg einer Anregung zur Gründung einerZeitschrift bleibt abzuwarten; vorerst wurde beschlossen,
dieselbe in dem bescheidenen Rahmen von periodisch erscheinenden

autographirten Bulletins herauszugeben. Der Anschluss an
ein jetzt schon bestehendes technisches Organ beliebte vorläufig
nicht; es sprechen auch in der That gewichtige Gründe dagegen.

Zu Ehrenmitgliedern ernannte der Verein die Herren
Geometer Fechs in Stuttgart und Regierungsrath Rohr in Bern.

Mit der Versammlung war eine Ausstellung von Instrumenten
und literarischen Hülfsmitteln verbunden. Zu erwähnen sind
hier vorzüglich ein Präcisions-Nivelliriüstrument von A m s 1 e r
in Schaffhausen, und eine Auswahl von Aneroi'dbarometern,
System Goldsohmid, vom Erfinder ausgestellt. Nicht weniger
Interesse erregte ein Instrument, das zwar jetzt nicht mehr
benutzt wird, aber für die mechanische Summation von Flächen
bahnbrechend gewesen ist, dasOriginalplanimeter von Oppikofer.
Zu erwähnen sind noch die zum Theil sehr schönen Vorlagen
von Schieb ach, die Züricher Quaiprojecte und eine Sammlung
technischer Werke von Orell Füssli & Co.

Dass nach den Anstrengungen der Verhandlungen der
Geometer auch seine gesellige Seite zeigte, davon könnte der alte
Uto erzählen, der trotz dem nicht sehr freundlichen Wetter von
einer muntern Gesellschaft besucht wurde. S.

Bern-Luzernbahn.
In der Besprechung der Situation dieses Unternehmens im

Grossen Rathe des Kantons Bern ist besonders bemerkenswerth
das interessante Votum des Herrn Nationalrath Scheurer.
Der Correspondent der N. Z. Z. berichtet über dasselbe:

Herr Scheurer hat nämlich schon in der Novembersitzung
des Grossen Rathes von 1871, als der Vertrag
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